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Die Abgeordneten zum Nationalrat Haigermoser und Kollegen 
haben am 21. März 1994 an mich eine schriftliche Anfrage mit 

der,Nr. 6324/J betreffend die unsachgemäße Entsorgung von 

Autos sowie den Handel mit gebrauchten Automobilteilen ge

richtet, die folgenden Wortlaut hat: 

1. Ist Ihnen be~annt, daß in Österreich jährlich rund 40.000 
Autos unsachgemäß entsorgt werden? 

2. Falls nein, woran liegt das? 

3. Falls ja, was haben bzw. werden Sie dagegen unternehmen, 

daß diese Praxis auch in Zukunft fortgesetzt wird? 

4. Welche Maßnahmen werden Sie im speziellen setzen, um den 
Handel und Einbau gebrauchter Autoteile, die nicht den 
Umweltvorschriften entsprechen, bzw. erst gar nicht dar
aufhinüberprüft wurden, zu verhindern? 
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ad 1 und 2 

Es ist mir bekannt, daß immer wieder Kraftfahrzeuge mit sub

jektiver Entledigungsabsicht abgestellt werden. 

Letztendlich erfolgt aber in vielen Fällen, trotz des zw~

schenzeitlichen unsachgemäßen Abstellens eines Altautosdurch 
den Letztbesitzer, eine sachgemäße Entsorgung bzw. Behand

lung. 

Um'die tatsächliche unsachgemäße Behandlung von Altautos zu 
unterbinden, wurden von meinem Ressort bereits 1993 Kontrol

len im gesamten Bundesgebiet, sowohl bei Betrieben, als auch 
an den Grenzen durchgeführt, die 1994 weiter fortgeführt 

werden. 

Die aufgedeckten Mißstände wurden den zuständigen Behörden 

zur weiteren Behandlung übergeben. 

Nach meiner Ansicht ist eine Regelung im Kraftfahrgesetz zum 
Nachweis über den weiteren Verbleib von Personen- oder Kornbi

nationskraftwagen bei der Abmeldung des Fahrzeuges zur 5i
ehersteilung der ordnungsgemäßen Entsorgung zwingend erfor
derlich. 

Derartige Vorschriften wurden nicht in meinem Kompetenzbe

reich erlassen, weswegen mir auch keine Überprüfung und keine 
Kontrollmöglichkeiten eingeräumt sind. 

.< 
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